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Betrifft: Bundesgesetz, mit dem das Einkommensteuergesetz 1988 geändert wird; 
Stellungnahme 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

In offener Frist übermittelt die Gewerkschaft Öffentlicher Dienst ihre Stellungnahme 

zum oben genannten Gesetzesentwurf. 

Die Intention, Eltern steuerlich zu entlasten, wird begrüßt und grundsätzlich positiv 

bewertet. 

Die Gewerkschaft Öffentlicher Dienst merkt ergänzend an: 

• Die Möglichkeit, einen Bezugswechsel nur einmal im Jahr durchführen zu 

können, entspricht nicht den Lebensrealitäten vieler Bezieherinnen. 

• Die Ausgaben für ältere Kinder sind bestimmt nicht geringer als für jüngere. 

Es ist daher nicht einzusehen, warurn für Kinder über 18 Jahre nur ein Drittel 

der Steuerentlastung vorgesehen wird. 

• Als Serviceleistung für die Betroffenen wird die Einführung eines 

Familienbonus-Rechners gefordert. 
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• Es muss sichergestellt sein , dass es zu keiner Verschlechterung tür die von 

der Republik ins Ausland entsandten Bundesbediensteten (z. B. Bedienstete 

des BMEIA, Lehrerinnen an Auslandsschulen, Militärangehörige usw.) und 

deren Familien kommt. 

Die GÖD ersucht um Berücksichtigung der Stellungnahme. 

Mit dem Ausdruck vorzüglicher Hochachtung 

~ 
GÖD Seite 2 
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